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Fond des Ausbildergremiums  pca.acp

Entschädigungs- und Spesenreglement für die Ausbilderkoordination (AKG) pca.acp

1. Rechtliche Grundlage

2004 wurde eine Ausbilderkoordination und ein Fond geschaffen. Dazu wurden die Aufgaben und Kompetenzen dieser Koordination festgelegt. Die Weiterbildungsleitung pca.acp (WBL) organisiert die Ausbilderkoordination (AKG) pca.acp.
2. Kompetenzen und Aufgaben der AKG Psychotherapie, Beratung und Romandie 
1. 
Die AKG organisiert (Traktanden, Einladung,  Animation des Anlasses, Protokoll, Zusammenfassung fürs journal) die Treffen der AusbilderInnen Psychotherapie, der AusbilderInnen Beratung und der AusbilderInnen Romandie, welche aktiv an den Weiterbildungsangeboten der pca.acp mitarbeiten. 

Diese können, je nach Weiterbildungssparte, Themenstellung oder Zielpublikum, gemeinsam oder getrennt durchgeführt werden. Im Prinzip sollten 2 Treffen pro Jahr organisiert werden.

2. 
Die Themen, speziell Kursprogramm und Weiterbildungsrichtlinien, sollten mit der WBL via VertreterInnen der WBL in der AKG abgesprochen, respektive koordiniert werden.

3. 
Themen, welche alle Ausbilderkoordinationsgruppen (AKG) betreffen, müssen mit allen abgesprochen werden. Dazu sind bei Bedarf gemeinsame Sitzungen zu planen.

AKG informiert AusbilderInnen prozesshaft über ihre Aktivitäten und Arbeitsschwerpunkte in der WBL / Vorstand pca.acp und führt Konsultationen bei den AusbilderInnen durch (für WBL, Vorstand, andere Organe,...).

4. 
AKG informiert WBL über spezielle Anliegen der AusbilderInnen.
5. 
AKG motiviert AusbilderInnen zur Mitarbeit in den Vereinsgremien oder Kontakt zu diesen wie WBL, AK, Vorstand, Kommission für Ethik und Beschwerden, pca.acp-Encounter, journal, PERSON, AusbilderInnen-Gremium, Fachgruppentagungen, Beirat, MV, usw.

5.
AKG versichert die Präsenz von AusbilderInnen bei externen Vereinsaufgaben (= Mitarbeit bei der Vertretung der pca.acp nach aussen, insbes. bezüglich Berufspolitik). Gemeint sind folgende pca.acp-AnsprechpartnerInnen: SPV, FSP, SGfB, Kantonalverbände, Universitäten, Fachhochschulen, Internationale PCA- und andere Therapieverbände. 

6.
Die AKG organisiert sich selbst und ihre Arbeit wird gemäss Spesen- und Entschädigungsreglement pca.acp entschädigt.

3. Der Fond 
1. 
Der Fond wird durch jährliche Abgaben der aktiven pca.acp  AusbilderInnen gespiesen, wobei die jeweiligen  Mitglieder des Koordinationsteams  von der Abgabepflicht befreit sind (bei Austritt aus der AKG pro rata Jahr zu bezahlen). 

2. 
Der Betrag für die AusbilderInnen Psychotherapie beträgt CHF 200.- /Jahr

Der Betrag für die AusbilderInnen Beratung beträgt CHF 100.- /Jahr.

3. 
Das nach dem Auszahlen der Sitzungsgelder / Spesen verbleibende Geld bleibt im Fond.
4. 
Die WBL erstellt jährlich ein Budget. Entschädigungen werden von der WBL jährlich festgelegt. Die Beträge können auf Vorschlag der WBL oder der 3 verschiedenen Ausbilderkoordinationen Psychotherapie Deutschschweiz,  Beratung Deutschschweiz und Beratung /Psychotherapie Romandie  jedes Jahr neu angepasst werden. 

5. Der Fond wird von der WBL verwaltet und vom pca.acp Sekretariat in einer separaten Buchhaltung geführt. 

6. 
Die Revision wird durch den pca.acp Revisor gemacht. Die AusbilderInnen werden einmal im Jahr über die Rechnung und Bilanz mündlich oder schriftlich, vorzugsweise an einem Ausbildertreffen, informiert. Jede/r AusbilderIn kann auf Wunsch die Buchführung, in Absprache mit dem Sekretariat, dort einsehen. Bemerkungen und Beanstandungen sind an die WBL weiterzuleiten.

7. 
Über die Änderung der jährlichen Abgabe, der Auflösung des Fonds und die Zuweisung des Restbetrages entscheidet das vereinte Ausbildergremium, mit dem relativen Mehr der anwesenden Ausbilderinnen. Diese müssen vorgängig tranktandiert werden.

8. 
Jede/r  AusbilderIn kann 3 Wochen vor dem Frühlingsausbildertreffen bei der WBL einen Änderungs- oder Auflösungsantrag stellen

4. 
Spesenreglement (Gültig für  2010- 2011-2012)
1. 
In der Regel werden die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel als Reisespesen vergütet. Zugreisen werden 2. Klasse (1/2-Tax) vergütet bis zum Preis einer Tageskarte. Spesen werden gegen detaillierte Rechnung, ohne Detailbelege, im Prinzip einmal im Jahr Ende Juni, ausbezahlt.
2. 
Auswärtige Mahlzeiten werden mit einem Beitrag von maximal Fr. 20.- pro Mahlzeit vergütet.
3. 
Andere Spesen wie z.B. Taxifahrt, Babysitting u.a. sind vorgängig bei der WBL schriftlich zu beantragen.
4.   Sitzungen werden pro Stunde mit CHF 40.- vergütet bis max. CHF 250.- pro Tag. Bei einer Anfahrt von 2 Stunden oder mehr (1 Weg) können zusätzlich CHF 80.- verrechnet werden. Diese Ansätze verstehen sich inkl. der üblichen Vor- und Nachbereitung.
5.
 Zusätzliche Entschädigungen für besondere Arbeiten können nur bis zum Erreichen des Plafonds des Fonds von der WBL via Präsident WBL beschlossen werden (Höchstansatz: CHF 40.-/Stunde).

Sollten weitere besondere Ausgaben anfallen oder an eine Person des Ausbildergremiums Psychotherapie oder Beratung im Auftrag einer der 3 AKG’s delegiert werden, kann ein begründeter Antrag auf Entgeltung gestellt werden und bedarf der Kostengutsprache durch den Präsident WBL. Ein begründeter Antrag muss spätestens 3 Wochen vor der WBL-Sitzung eingereicht werden. Die Daten befinden sich auf der Website (www.pca-acp.ch) unter der Rubrik Agenda.
6. 
Teilnahme am Ausbildertreffen und Vorbereitungstreffen werden entschädigt. Teilnahme an Fachgruppen- und Mitgliederversammlungen werden nicht entschädigt. 

5. 
Auszahlungsprozedere

5% der ausbezahlten Entschädigung gelten als Beitrag für allgemeine administrative Unkosten. Der entsprechende Betrag wird nicht als AHV-pflichtiger Lohn deklariert.

Für die WBL

Philippe Wandeler, Präsident WBL- pca.acp
Zürich, den 12. Mai  2011   
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